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Was zählt

Die Kartellgesetzrevision steht wie-
der auf der Traktandenliste der 
Wirtschaftskommission des Nati-

onalrats (WAK-N). Diese hat vor etwas 
mehr als einem halben Jahr die KG-Revi-
sion abgelehnt. In der darauf folgenden 
Frühlingssession befolgte das Nationalrat-
splenum ihre Empfehlung und beschloss 
Nicht-Eintreten. Der Ständerat hielt im 
Juni hingegen an der Revision fest, so wie 
er es bereits im ersten Umgang der parla-
mentarischen Beratungen getan hatte.

Der Entwurf für die KG-Revision wurde 
vom Bundesrat vor zweieinhalb Jahren 
ans Parlament überwiesen. Seitdem der 
Ständerat als Erstrat im März 2013 überra-
schend einen Minderheitsantrag der 
WAK-S zur Einführung eines Lieferzwangs 
für international tätige Unternehmen zu 
gleichen Bedingungen wie im Ausland 
umsetzte, konzentrierte sich die politische 
Diskussion fast ausschliesslich auf zwei 
Reformpunkte: auf die Einführung eines 
Teilkartellverbots in Artikel 5 KG sowie auf 
die Schaffung der erwähnten Lieferpfl icht 
in Form eines neuen Artikels 7a KG.

Nicht überzeugend und... 
Nach anderthalb Jahren Polemik ist heute 
festzustellen, dass weder ein Teilkartell-
verbot und noch weit weniger eine Liefer-
pfl icht nach Artikel 7a KG mehrheitsfähig 
sind. Beide Vorschläge vermögen in der 
Sache aus konzeptuellen Gründen nicht 
zu überzeugen. Während eine Liefer-
pfl icht für international tätige Unterneh-
men, abgesehen von den wirtschaftlichen 
Folgen, bereits aus dogmatischen Überle-
gungen abgelehnt werden muss, zeigt 
wohl gerade die grosse Anzahl von Kom-
promissvorschlägen rund um ein Teilkar-
tellverbot, dass die Orientierung am Sys-
tem des geltenden Kartellgesetzes verlo-
ren gegangen ist und die geltende Rege-
lung so schlecht nicht sein kann. 

Mit den vorangehenden Revisionen 
1995 und 2003 wurde das Kartellgesetz 
materiellrechtlich an das EU-Kartellrecht 
angepasst. Dies gilt sowohl für die Kont-
rolle von Wettbewerbsabreden in Artikel 5 
KG wie auch für das Verbot von miss-
bräuchlichen Verhaltensweisen marktbe-
herrschender Unternehmen in Artikel 7 
KG. In letzterem Zusammenhang hat das 
KG nicht nur die Defi nition der Marktbe-

herrschung, sondern in Artikel 7 KG auch 
die «Missbrauchs-»Vorschrift im damali-
gen Artikel 82 EG-Vertrag (heute Artikel 
102 AEUV) fast wörtlich übernommen.

Der geltende Marktbeherrschungsbe-
griff in Artikel 4 Abs. 2 KG enthält damit, 
wie in der EU, auch das hierzulande etwa 
im Zusammenhang mit erfolgreichen in-
ternationalen Markenprodukten prokla-
mierte «must-in-stock-»Konzept und, 
spätestens seit der KG-Revision 2003, 
auch das Element der marktstrukturell be-
dingten Abhängigkeit. Forderungen nach 
der Implementierung einer relativen 
Marktbeherrschung in den heute gelten-
den Marktbeherrschungsbegriff sind da-
her unverständlich und überfl üssig. Der 
Grund, weshalb beispielsweise das «must-
in-stock-»Konzept in der Schweiz noch 
nicht angewendet wurde, liegt einzig und 
allein an der weltweit wohl einzigartigen 
Konzentration auf der Detailhandelsstufe 
und sicher nicht am geltenden KG.

Bei Wegfall der beiden Reformpunkte 
zu Artikel 5 KG (Teilkartellverbot) bzw. Ar-
tikel 7a KG scheint auf den ersten Blick 

überlegenswert, in der WAK-N wenigstens 
auf die restlichen in der Revisionsvorlage 
enthaltenen Reformpunkte einzutreten. 
Hier gilt aber zu bedenken, dass aufgrund 
des eingangs erwähnten Umstands, dass 
sich die bisherige politische Diskussion  
nahezu ausschliesslich auf Fragen im Zu-
sammenhang mit der Einführung eines 
Teilkartellverbots  bzw. einer Lieferpfl icht 
für internationale Unternehmen bezog, 
die anderen Revisionspunkte weitgehend 
vernachlässigt wurden. Letztere betreffen 
zwar wichtige Anliegen des Kartellrechts; 
die damit verbundenen Anliegen sind zu-
mindest diskussionswürdig und zu einem 
grossen Teil berechtigt. Gleichzeitig muss 
aber auch festgestellt werden, dass diese 
Revisionspunkte, so wie sie im bundesrät-
lichen Vorschlag enthalten sind, etliche 
Fragen offen lassen.

So sind die Vor- und Nachteile der zur 
Auswahl stehenden institutionellen For-
men «Weko in der heutigen Form», «Wett-
bewerbsgericht» oder eine «kleinere Be-
hörde ohne Interessenvertreter» etc. nicht 
klar herausgearbeitet, was aber bei einer 
solch zentralen Frage unabdingbar ist. 
Ebenso fehlt bspw. bei der im Rahmen der 
Fusionskontrolle für grössere internatio-
nale Zusammenschlüsse geforderten 
Übertragung der Prüfungskompetenz auf 
die Europäische Kommission die inner-
halb der EU im Verhältnis zu den Mitglied-
staaten geltende Verweisungsmöglichkeit 
an die zuständige nationale Wettbewerbs-
behörde, wenn bei einem Zusammen-
schluss deren Gebiet durch den Zusam-
menschluss besonders betroffen ist. Im 
gleichen Bereich ist zudem die von der 
Praxis erwünschte verfahrensrechtliche 
Anpassung an die EU unvollständig.

Im Bereich des Kartellzivilrechts ist die 
Forderung nach einer Erweiterung des 
Kreises der Klageberechtigten  nicht nur 
aus Sicht des Konsumentenschutzes be-
rechtigt. Eine effektive Durchsetzung des 

Kartellzivilrechts erfordert aber auch ein 
entsprechendes Instrumentarium im Be-
reich des kollektiven Rechtsschutzes. Wei-
ter vermag die vorgeschlagene Neurege-
lung des Widerspruchsverfahrens die Um-
setzungsprobleme, die sich in der Praxis 
manifestiert haben, nicht zu lösen. Offen-
sichtlich ist schliesslich, dass die Realisie-
rung des Anliegens der Einführung einer 
Sanktionsreduktionsmöglichkeit bei an-
gemessenen Compliance-Massnahmen 
zwingend den Erlass von erläuternden Se-
kundärvorschriften erfordert, ansonsten 
es an der Rechtssicherheit fehlt. In diesem 
Zusammenhang wäre es zudem sinnvoll, 
den Bereich der Kronzeugenregelung ge-
nerell zu überdenken und allenfalls wei-
tere Revisionsvorschläge anzubringen.

...nicht entscheidungsreif
Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
die nach dem Wegfall der Reformpunkte 
zu Artikel 5 und 7a KG offenen Revisions-
punkte im jetzigen politischen Beratungs-
stadium bei weitem nicht die erforderli-
che Entscheidreife aufweisen. Die dahin-
ter stehenden Anliegen sind zwar aus ob-
jektiver Sicht weitgehend gerechtfertigt, 
doch lassen die aktuellen Formulierungen 
und bundesrätlichen Erläuterungen zu 
viele Fragen offen, als dass auf dieser Basis  
darüber entschieden werden könnte. 

Es wäre der Sache daher wohl dienli-
cher, wenn in der KG-Revision ein Neube-
ginn erfolgen würde. Dies würde es zu-
dem ermöglichen, neben den erwähnten 
berechtigten Anliegen auch noch weitere 
Revisionspunkte – etwa zur Gestaltung 
des Vorabklärungsverfahrens oder der Re-
gelung des Instituts der einvernehmlichen 
Regelung – eingehend zu evaluieren.

Philipp Zurkinden, Partner Prager  
Dreifuss, Titularprofessor für Kartellrecht 
an der Universität Basel.

Für einen Neubeginn in der Kartellgesetzrevision
Die parlamentarische Debatte um die Reformpunkte im Kartellrecht verläuft polemisch und sachlich wenig zielführend. 
Von vorne anfangen wäre unter diesen Umständen das Beste. PHLIPP ZURKINDEN

In Europa umfasst ein Verwaltungsratsgremium durch-
schnittlich ein Dutzend Mitglieder, die durchschnitlich 58 
Jahre alt sind und durchschnittlich sechs Jahre im Verwal-
tungsrat mitwirken. Das geht aus Erhebungen von Heidrick 
& Struggles hervor, einem Unternehmen, das weltweit nach 
überdurchschnittlichen Führungskräften sucht und diese 
vermittelt («executive search»). In der Regel sind acht von 
zehn VR-Mitgliedern nicht «exekutiv», also nicht in der Un-

ternehmensführung tätig, zwei von zehn sind zugleich Ma-
nager. Etwa in jeder fünften Gesellschaft ist der VR-Präsident 
ebenfalls Chief Executive O�  cer. Diese gerade in der 
Schweiz zunehmend hinterfragte Ämterkumulation ist aber 
u.a. in Frankreich (wo es von PDG wimmelt, von Président-di-
recteur général) fast die Regel. Wo jedoch die Rollen ge-
trennt sind, entscheidet die Beziehung zwischen dem Präsi-
denten und dem CEO über den Erfolg: Kernvoraussetzungen 

sind Vertrauen und Respekt. Die Studie sagt es mit einem 
Bild: Der Präsident (und der VR insgesamt) sorgen für die 
Strassentauglichkeit des Vehikels Unternehmen, doch im 
Fahrersitz ist der CEO. Der muss mit dem VR das Reiseziel 
ausmachen, die Route aber wählt das Management und der 
VR sollte dieses unterwegs nicht stören. Die besten VR-Präsi-
denten seien übrigens mannschaftstaugliche Menschen-
kennr, nicht aber grössenwahnsinnige Charismatiker. MR
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«Kernpunkte der Revision 
sind, nach anderthalb  
Jahren Polemik, 
nicht mehrheitsfähig.»
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